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hung ausreichen und die Beratung vor einem gesell
schaftlichen Gericht nicht erforderlich ist.
(2) Wegen Eigentumsverfehlungen kann die Deut
sche Volkspolizei eine polizeiliche Strafverfügung 
erlassen, wenn eine Beratung vor einem gesellschaft
lichen Gericht nicht erforderlich oder eine schnelle 
staatliche Reaktion geboten ist.
(3) Die gesellschaftlichen Gerichte entscheiden 
über Eigentumsverfehlungen, wenn diese ihnen von 
dem Disziplinarbefugten zugeleitet oder von der 
Deutschen Volkspolizei zur Beratung übergeben 
wurden oder wenn der Geschädigte sich unmittelbar 
an sie wendet.
(4) Bei Eigentumsverfehlungen von Kunden im so
zialistischen Einzelhandel können die dazu ermäch
tigten Mitarbeiter des Handels Maßnahmen gemäß 
§ 5 durchführen.
(5) Wegen einer Verfehlung ist stets nur eine der in 
den Absätzen 1 bis 4 genannten Maßnahmen zuläs
sig.
(6) Die materielle Verantwortlichkeit kann bei Ver
fehlungen stets geltend gemacht werden. Bei Ver
fehlungen, die materielle Schäden nach sich ziehen, 
ist der Rechtsverletzer im Einverständnis mit dem 
Geschädigten zur Wiedergutmachung des Schadens 
verpflichtet.

§3
Über Beleidigung, Verleumdung und Hausfriedens
bruch als Verfehlung entscheiden nur die gesell
schaftlichen Gerichte.

§4
Disziplinarische Maßnahmen
(1) Ist die Verfehlung zugleich eine arbeitsrechtli
che oder andere Disziplinverletzung, finden die in 
den jeweiligen Rechtsvorschriften vorgesehenen dis
ziplinarischen Erziehungsmaßnahmen sowie die in 
der Bestimmung des § 2 Abs. 6 vorgesehene Ver
pflichtung zur Wiedergutmachung des Schadens An
wendung.
(2) Ist der Rechtsverletzer nach LPG-rechtlichen 
Bestimmungen disziplinarisch verantwortlich, fin
den die in der jeweiligen Betriebsordnung vorgesehe
nen disziplinarischen Erziehungsmaßnahmen auch 
für Verfehlungen Anwendung. Bei Eigentumsver
fehlungen- kann als Disziplinarmaßnahme vom 
Rechtsverletzer auch ein Betrag bis zum dreifachen 
Wert des verursachten oder beabsichtigten Scha
dens, höchstens jedoch 150 M, verlangt werden.

Hinweis: Disziplinarmaßnahmen im LPG-Recht 
sind gemäß des Beschlusses vom 28. 7. 1977 über die 
Musterstatuten und Musterbetriebsordnungen der 
LPG Pflanzenproduktion und LPG Tierproduktion 
(GBl. I Nr. 26 S. 317; GBl. Sdr. Nr. 937 - Anl. 1 
Ziff. 46 u. Anl. 2 Ziff. 46) der Verweis, der strenge 
Verweis, die fristlose Entlassung von Arbeitern oder

der Ausschluß eines Genossenschaftsbauern durch 
die Vollversammlung. Auf der Grundlage des vorge
nannten Beschlusses sind die Disziplinarmaßnah
men im LPG-Recht nicht mehr in den Betriebsord
nungen, sondern in den Statuten enthalten.

Maßnahmen bei Eigentumsverfehlungen 
von Kunden
im sozialistischen Einzelhandel

§5
(1) Die Leiter bzw. Vorstände der wirtschaftsleiten
den Organe des sozialistischen Einzelhandels kön
nen leitende Mitarbeiter von Verkaufseinrichtungen 
zur selbständigen Ahndung von Eigentumsverfeh
lungen durch Kunden im sozialistischen Einzelhan
del ermächtigen.
(2) Mit der Ermächtigung erhalten die leitenden 
Mitarbeiter von Verkaufseinrichtungen das Recht,
- bei Eigentumsverfehlungen von Kunden im so

zialistischen Einzelhandel vom Rechtsverletzer 
einen Betrag bis zum dreifachen Wert des verur
sachten oder beabsichtigten Schadens, minde
stens 5 M, jedoch höchstens 150 M, zu verlangen;

- zur Feststellung der Person des Rechtsverletzers 
die Vorlage des Personalausweises zu verlangen.

(3) Kann der Rechtsverletzer den geforderten Geld
betrag nicht sofort entrichten, ist ihm bei Zahlungs
willigkeit vom Ermächtigten eine Zahlungsfrist bis 
zu 6 Tagen zu gewähren.
(4) Der Deutschen Volkspolizei ist von der Ver
kaufseinrichtung über die Person des Rechtsverlet
zers und die angewandte Maßnahme schriftlich Mit
teilung zu machen. Bei Nichteinhaltung der gewähr
ten Zahlungsfrist ist dies zu vermerken.

§ 6
(1) Ist der Rechtsverletzer nicht in der Lage, sich 
auszuweisen oder verweigert er die Zahlung oder die 
Vorlage des Personalausweises, so ist die Deutsche 
Volkspolizei zur Durchführung notwendiger Maß
nahmen zu verständigen.
(2) Hält der Ermächtigte die Zahlung eines Geldbe
trages bei Vorliegen einer Eigentumsverfehlung 
nicht für ausreichend oder angebracht, ist die Deut
sche Volkspolizei zu benachrichtigen und kann die 
weitere Bearbeitung der Verfehlung übernehmen.
(3) Kann eine eindeutige Feststellung über das Vor
liegen einer Eigentumsverfehlung nicht getroffen 
werden oder besteht der Verdacht eines Vergehens, 
ist die Sache unverzüglich der Deutschen Volkspoli
zei zu übergeben.

§7
Polizeiliche Strafverfügung
(1) Die Deutsche Volkspolizei kann wegen Verfeh
lungen gemäß § 2 Abs. 2 in polizeilichen Strafverfü
gungen Geldbuße bis 300 (dreihundert) M ausspre-
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